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Langzeitarbeitslosigkeit in Niedersachsen 

Im Jahr 2014 suchten in Niedersachsen 99.442 arbeitslose Menschen seit einem Jahr oder länger einen Job; rund 2.500 

mehr als ein Jahr zuvor. Dies entspricht einem Anteil von 37,1 Prozent aller Arbeitslosen. Bereits 2013 hat sich ihre Zahl 

erhöht und ist wieder auf dem Niveau von 2011 angekommen – anders als die Zahl der registrierten Arbeitslosen insge-

samt, die seit 2011 zurückgegangen ist. Infolge dieser Entwicklung hat sich der Anteil der Langzeitarbeitslosen am Ar-

beitslosenbestand in Niedersachsen seit 2009 langsam aber stetig erhöht von 34% auf 37%.  

 

 
 

Nur ein sehr kleiner Teil derjenigen, die Langzeitarbeitslosigkeit überwinden oder unterbrechen können, haben einen 

neuen Job auf dem regulären Arbeitsmarkt gefunden. Weit über 80 Prozent aller Abgänge aus Langzeitarbeitslosigkeit 

sind auf andere Gründe zurückzuführen, wie ein Rückzug vom Arbeitsmarkt in die sog. stille Reserve oder Rente, längere 

Krankheit oder eine Teilnahme an arbeitsmarktpolitischen Fördermaßnahmen. 

Als Langzeitarbeitslose werden nämlich nur diejenigen gezählt, die durchgehend ein Jahr und länger arbeitslos sind. Nur 

wenn die Arbeitslosigkeit z. B. wegen Krankheit oder Sperrzeit für weniger als 6 Wochen unterbrochen wird, werden 

Phasen der Arbeitslosigkeit zusammengerechnet. Viele Bewegungen in und aus Arbeitslosigkeit sind eher statistischer 

Natur, denn bei nicht nur vorübergehender Beendigung – egal aus welchem Grund – beginnt die Messung wieder von 

vorne und es werden Phasen vor und nach einer Unterbrechung nicht mehr zusammengezählt und die Betroffenen gel-

ten zunächst wieder als Kurzzeitarbeitslose. 
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Aussagekräftiger als die Zahl der Langzeitarbeitslosen ist der Langzeitleistungsbezug nach SGB II. Dieser liegt vor, wenn 

innerhalb der letzten 24 Monate mindestens 21 Monate Leistungen bezogen wurden. Im Jahresdurchschnitt 2014 gab 

es im Hartz-IV-System in Niedersachsen insgesamt ca. 267.000 erwerbsfähige Langzeitleistungsbeziehende; davon war 

nur rund die Hälfte als arbeitslos registriert. Trotz eines deutlichen Rückganges der Empfänger von ALG-II seit 2011 ist 

die Zahl der Langzeitleistungsbezieher sowohl absolut als auch relativ gewachsen. Inzwischen sind 64,6% aller erwerbs-

fähigen ALG-II-Empfänger in Niedersachsen Langzeitbezieher, im Jahr 2011 waren es noch 59%. Ein nachhaltiger Aus-

stieg aus Hilfebedürftigkeit gelingt leider weit seltener, als die Entwicklung der Arbeitslosigkeit zunächst vermuten lässt. 

Das Ziel, durch Erwerbstätigkeit Hilfebedürftigkeit zu vermeiden oder zu beseitigen, ist für viele Menschen in schwieri-

gen Lebenslagen immer noch eine Illusion. Das Hartz-IV-System stößt hier an Grenzen. Die ausschließliche Orientierung 

in Richtung erster Arbeitsmarkt ist offensichtlich für viele Arbeitslose nicht erfolgversprechend. 
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Erfolgsbedingungen öffentlich geförderter Beschäftigung in Niedersachsen 

Vor dem Hintergrund der oben dargelegten Entwicklung ist es angebracht, öffentlich geförderte Beschäftigung wieder in 

den Blickpunkt zu nehmen. Niedersachsen braucht einen öffentlichen Beschäftigungssektor („sozialer Arbeitsmarkt“) 

mit fairen Bedingungen. Unzweifelhaft gibt es enorme gesellschaftliche Bedarfe zur Verbesserung der sozialen Infra-

struktur, vor allem in den Bereichen Erziehung, Bildung, Pflege, Gesundheit und Kultur. Hier könnten Langzeitarbeitslose 

sinnvoll bei Kommunen und Wohlfahrtsverbänden auf freiwilliger Basis zu regulären, tariflichen Bedingungen beschäftigt 

werden. Damit wäre ein doppelter Nutzen verbunden: Zum einen der individuelle Nutzen der Förderung, der in der Teil-

habe an Erwerbsarbeit und dem Ausbau der Arbeitsfähigkeit der Geförderten besteht und zum anderen der gesellschaft-

liche Nutzen, welcher durch zusätzliche, aber gesellschaftlich relevante Waren- und Dienstleistungsproduktion gekenn-

zeichnet ist. Diese Beschäftigung muss allerdings zusätzlich und im öffentlichen Interesse sein, d.h. sie darf reguläre Be-

schäftigung nicht verdrängen. Öffentlich geförderte Beschäftigung darf nicht dazu führen, dass staatlich geförderte 

Langzeitarbeitslose reguläre ungeförderte Arbeitnehmer ersetzen. Die Wichtigkeit dieser Kriterien wird auch angesichts 

der Praxis der 1-Euro-Jobs deutlich: Kommunen haben hier zum Teil die Erledigung originären Aufgaben auf Ein-Euro-

Jobber übertragen. Die Gewerkschaften haben dabei verschiedene Missbrauchsfälle aufgedeckt. Deshalb sollte die in der 

Vergangenheit bei ABM bewährte Praxis, die Zustimmung der Verwaltungsausschüsse einzuholen, analog Anwendung 

finden. Im Bereich des SGB II ist es nötig, eine entsprechende Struktur in den Beiräten zu verankern (vgl. auch das ge-

meinsame Schreiben von BDA, ZDH, DGB und ver.di vom 3. Juni 2010): 

 Bei jedem örtlichen Beirat muss ein eigener Ausschuss aus Vertretern der lokalen Arbeitnehmer- und Arbeitge-

berorganisationen gebildet werden, der die Grundsicherungsträger beim Einsatz öffentlich geförderter Beschäf-

tigungsmaßnahmen berät. 

 Im Ausschuss herrscht vollständige Transparenz, d.h. seinen Mitgliedern werden alle geförderten Beschäfti-

gungsmaßnahmen – inklusive Tätigkeitsbeschreibungen für die einzelnen Arbeitsplätze - vorgelegt. 

 Geförderte Arbeitsplätze werden nur nach Zustimmung des Ausschusses eingerichtet. Die Jobcenter entschei-

den dann eigenständig über die Auswahl der Teilnehmer. 

 

Dabei darf nicht außer Acht gelassen werden, dass in der Vergangenheit das Kriterium der Zusätzlichkeit häufig zu eng 

ausgelegt wurde. In Zukunft sollte es nicht um  „zusätzliche Arbeiten“ sondern um „zusätzliche Beschäftigung“ gehen. 

Die Fördervoraussetzung der „zusätzlichen Arbeiten“ führte teilweise zu nicht sinnstiftenden und arbeitsmarktfernen 

Maßnahmen. 

 
Rahmenbedingungen eines Landesprogrammes für Langzeitarbeitslose 

Für die sinnvolle Weiterentwicklung öffentlich geförderter Beschäftigung unter den Rahmenbedingungen deutlicher Mit-

telkürzungen im Eingliederungstitel der SGB-II-Träger als auch der verengten Fördermöglichkeiten durch die jüngeren In-

strumentenreformen sind die Voraussetzungen schwieriger geworden. Daher ist es zu begrüßen, dass der Bund zwei 

Sonderprogramme zur Verringerung der Langzeitarbeitslosigkeit („Programm Soziale Teilhabe“ und „ESF-

Bundesprogramm gegen Langzeitarbeitslosigkeit“) beschlossen hat. Darüber hinaus ist es sinnvoll, auf Landesebene ein 

eigenes Förderprogramm für Langzeitarbeitslose aufzulegen, wie es auch die Landesregierung in ihrem Koalitionsvertrag 

vorgesehen hat: 

„Fair entlohnte, sichere und auskömmliche Arbeit ist das beste Mittel gegen Armut. Aber auch denjenigen, die selbst bei 

einer positiven Konjunkturentwicklung keine Chance am ersten Arbeitsmarkt haben, ist Teilhabe zu ermöglichen. Für die 

rot-grüne Koalition ist es deshalb notwendig, einen verlässlichen Sozialen Arbeitsmarkt zu schaffen. Voraussetzung da-

für ist die Möglichkeit des Transfers von Passivleistungen zu Aktivleistungen im Sozialgesetzbuch II. Sollte dies nach der 

nächsten Bundestagswahl nicht realisiert werden können, wird die rotgrüne Koalition ein eigenständiges Landespro-

gramm zum Sozialen Arbeitsmarkt auflegen.“ 

 

 



6 

Vor dem Hintergrund der aktuell zur Verfügung stehenden Förderinstrumente könnte für ein entsprechendes Landespro-

gramm auf das SGB-II-Instrument der Förderung von Arbeitsverhältnissen (FAV) zurückgegriffen werden. Mit diesem In-

strument können Langzeitarbeitslose mit mindestens zwei weiteren sogenannten Vermittlungshemmnissen gefördert 

werden. Dabei können bis zu 75 Prozent der Lohnkosten durch die Jobcenter bereitgestellt werden und es ergibt sich ein 

landesseitiger Kofinanzierungsbedarf von 25 Prozent des Arbeitgeberbruttos. 

Angesichts der Besonderheit der Zielgruppe erscheint es sinnvoll, die Teilnehmer im Umfang von ca. 30 Wochenstunden 

zu beschäftigen. Unter der Annahme eines durchschnittlichen Arbeitnehmerbruttos von 1.400 Euro (entspricht einer 

0,75 Stelle TVÖD Entgeltgruppe 2) ergibt sich ein Arbeitgeberbrutto von ca. 1.680 Euro. Die Förderung eines Arbeits-

platzes ergibt damit eine finanzielle Belastung von 21.672 Euro pro Jahr (inkl. Jahressonderzahlung). Bei einer ange-

nommenen Platzzahl von 2.000 geförderten Arbeitsplätzen entsteht ein Finanzbedarf von insgesamt 43,3 Millionen Eu-

ro. Dieser Betrag könnte zu drei Viertel von den Jobcentern getragen werden. Der Eingliederungstitel der Jobcenter wür-

de mit 32,5 Millionen Euro belastet. In der Vergangenheit konnten die Jobcenter die für Eingliederungsmaßnahmen vor-

gesehen Mittel nicht voll ausschöpfen, so dass hier noch ein Potential zur Finanzierung geförderter Beschäftigung vor-

handen ist. Vom Land müssten 10,8 Millionen Euro bereitgestellt werden. Diese Kosten bilden ein Viertel der entstehen-

den Arbeitgeberbruttokosten ab.  

Den Ausgaben stehen dabei auch Einsparungen gegenüber. Einerseits verringern sich die Aufwendungen der Jobcenter 

für Leistungen zum Lebensunterhalt. Für die Kommunen ergeben sich Einsparungen bei den Kosten der Unterkunft (KdU) 

für SGB-II-Bezieher/innen. Zudem sind durch die Förderungen positive Infrastruktureffekte zu erwarten, da Güter und 

Dienstleistungen angeboten werden können, die es ohne die Förderungen nicht oder nicht in dem Umfang gegeben hät-

te. 

Der Kreis der zu fördernden Langzeitarbeitslosen wäre angesichts der begrenzten Anzahl von Plätzen eingeschränkt. Da-

her wäre es sinnvoll, sich auf eine Zielgruppe und Regionen zu konzentrieren. Als Zielgruppe bieten sich ältere Langzeit-

arbeitslose an. Für über 50jährige Langzeitarbeitslose sind die Chancen auf reguläre Beschäftigung minimal. Diese 

Gruppe benötigt dringend ein Angebot zur Integration in Gesellschaft und Arbeit als Übergangsarbeitsmarkt vor dem 

Renteneintritt.  

 


